
Leistungen der privaten Pflegezusatzversicherung mindern den Steuerabzug 
 
Die Leistungen einer privaten Pflegezusatzversicherung mindern die steuerlich als außergewöhnliche 
Belastungen abzugsfähigen Pflegekosten. Dies hat das Finanzgericht Köln (FG) in seinem Urteil vom 
15.12.2009 entschieden. 
 
In dem Verfahren machte ein schwerstpflegebedürftiger Steuerpflichtiger (Pflegestufe III) geltend, 
dass das Pflegegeld seiner privaten Pflegezusatzversicherung nicht auf seine Heim-
unterbringungskosten anzurechnen sei. Dem ist das FG nicht gefolgt. Nach seiner Auffassung besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen der Versicherungsleistung und den durch die Pflege entstehenden 
Aufwendungen. Bei seiner Entscheidung hat sich das FG auf die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs aus dem Jahre 1971 bezogen, wonach auch die Zahlungen aus einer Krankenhaustagegeldversi-
cherung die Krankheitskosten mindern. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde jedoch zugelassen. 
 
 
Elektronisches Fahrtenbuch unterliegt strengen Anforderungen 
 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des inländischen Lis-
tenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließ-
lich der Umsatzsteuer anzusetzen. Eine Ermittlung des Nutzungsanteils nach dem Verhältnis der priva-
ten zu den übrigen Fahrten kommt in Betracht, wenn dieses Verhältnis durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen werden kann.  
 
Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Die dem Nach-
weis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen müssen 
jedoch eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem 
Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar sein. Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch 
zeitnah und in geschlossener Form geführt wird und dass es die zu erfassenden Fahrten einschließ-
lich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden Zu-
sammenhang wiedergibt. 
 
Eine mithilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt diesen Anforderungen nur dann, wenn 
nachträgliche Veränderungen an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten nach der Funk-
tionsweise des verwendeten Programms technisch ausgeschlossen sind oder zumindest in ihrer Reich-
weite in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. Das gilt auch dann, wenn die einzelnen 
Eintragungen in der Computerdatei unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Fahrt vorgenommen 
werden.  
 
Ein mithilfe einer Software erstelltes Fahrtenbuch genügt diesen Anforderungen dann nicht, wenn 
zwar die automatisch aufgezeichneten Daten zu Datum, Uhrzeit, Fahrdauer, Tachostand und gefahre-
nen Kilometern nicht mehr nachträglich änderbar sind, die Angaben zu Art, Zweck und Ziel der Fahr-
ten sowie Bemerkungen aber nachträglich geändert werden können. Damit besteht die Möglichkeit der 
jederzeitigen Änderung der für die Abgrenzung der privaten von der betrieblichen Veranlassung maß-
geblichen Daten, ohne dass diese Änderungen sichtbar werden und nachverfolgt werden können. In 
diesem Punkt unterscheidet sich das Fahrtenbuch deutlich von einem handschriftlich geführten Fahr-
tenbuch, in dem nachträgliche Änderungen durch Durchstreichungen, Überklebungen oder herausge-
rissene Seiten sichtbar bleiben. 
 
 
Private Nutzung eines Dienstfahrzeugs kann widerlegt werden 
 
Zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gehört auch der geldwerte Vorteil, der mit der Nut-
zung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu privaten Zwecken verbunden ist. Diese sind für jeden Ka-
lendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der 
Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. Statt dieses Betrages 
kann der auf die private Nutzung entfallende Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt 
werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und 



das Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den übri-
gen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 
 
Nach der Rechtsprechung spricht aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung der Beweis des ersten 
Anscheins für eine auch private Nutzung des Dienstwagens. Der Anscheinsbeweis kann durch den 
Gegenbeweis entkräftet werden. Hierzu bedarf es allerdings nicht des Beweises des Gegenteils. Es 
genügt vielmehr, dass ein Sachverhalt dargelegt wird, der die ernstliche Möglichkeit eines ande-
ren als des der allgemeinen Erfahrung entsprechenden Geschehensablaufs ergibt. 
 
Die 1-%-Regel kommt nur dann nicht zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige den ihm überlasse-
nen Firmenwagen ausschließlich für berufliche Fahrten nutzt. Diese Frage ist jedoch aufgrund einer 
umfassenden Beweiswürdigung zu beantworten. Stehen einem Steuerpflichtigen und seiner Familie 
ausreichend private Fahrzeuge zur Verfügung und sind daneben keine weiteren Führerscheininhaber 
vorhanden, kann nach Auffassung des Finanzgerichts Niedersachsen in seinem rechtskräftigen Urteil 
vom 29.8.2009 (veröffentlicht am 17.3.2010) von einer – zumindest nahezu – ausschließlich berufli-
chen Nutzung ausgegangen werden. Dies reicht nach Auffassung des Gerichts aus, dem Steuerpflich-
tigen keinen Nutzungsvorteil zuzurechnen. 
 
 
Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen zu den Einkünften aus  

Kapitalvermögen 
 
Bis 31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich besteu-
ert. So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb der 
einjährigen Haltefrist – steuerfrei.  
 
Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungskosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle 
Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt werden. So kann auch in (ferner) 
Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kaufpreis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt 
erworben wurde.  
 
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wertpapiere vor dem 31.12.2008 gekauft wurden, deren 
Veräußerungsgewinne steuerfrei bleiben. Aber auch beim Wechsel der depotführenden Bank können 
diese Unterlagen erhebliche steuerliche Bedeutung haben. 
 
 
Bundesfinanzhof bestätigt mehrfache Anwendung der 1-%-Regelung 
 
Führt der Steuerpflichtige kein Fahrtenbuch, so ist der private Nutzungsanteil eines betrieblichen 
Fahrzeugs pauschal mit 1 % des inländischen Listenpreises zu bemessen. Fraglich war bis jetzt, ob die 
Regelung auf alle zum Betriebsvermögen gehörenden Kraftfahrzeuge einzeln, also mehrfach anzu-
wenden ist, wenn nur eine Person die Fahrzeuge auch privat nutzt. Die Finanzverwaltung hatte für 
diesen Fall die Anweisung erlassen, die 1-%-Regelung nur einmal anzuwenden, und zwar für das 
Fahrzeug mit dem höchsten Listenpreis. Diese Anweisung hat sie zwischenzeitlich mit Schreiben vom 
18.11.2009 – mit Wirkung ab 1.1.2010 – korrigiert. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigt mit Urteil vom 9.3.2010 die neue Auffassung der Finanzverwal-
tung, dass die 1-%-Regelung auch dann auf jedes vom Unternehmer privat genutzte Fahrzeug an-
zuwenden ist, wenn der Unternehmer selbst verschiedene Fahrzeuge zu Privatfahrten nutzt.  
 
Im entschiedenen Fall hielt ein Unternehmensberater mehrere Kraftfahrzeuge in seinem Betriebsver-
mögen, die er auch privat nutzte. Seine Ehefrau hatte an Eides statt versichert, nur ihr eigenes Fahr-
zeug zu nutzen; Kinder waren nicht vorhanden. Gleichwohl hatte das Finanzamt die 1-%-Regelung 
mehrfach angewandt. Dieser Regelung stimmte der BFH nunmehr zu. 
 



Nach seiner Auffassung führt diese Auslegung nicht zu vermeidbaren Härten. Zwar vervielfältigt die 
mehrfache Anwendung der 1-%-Regelung den zu versteuernden privaten Nutzungsanteil ohne Rück-
sicht auf den tatsächlichen Umfang der Privatnutzung. Das ist jedoch Folge der vom tatsächlichen 
Nutzungsumfang absehenden Konzeption der Typisierungsvorschrift und führt nicht zur Verfas-
sungswidrigkeit der typisierenden Ermittlung der privaten Nutzungsentnahme, denn die gesetzliche 
Typisierung ist insoweit nicht zwingend, sondern widerlegbar. Der Steuerpflichtige hat jederzeit die 
Möglichkeit, den privaten Nutzungsanteil den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend durch 
Führung eines Fahrtenbuchs zu ermitteln. 
 
 
Werbung „Nur heute ohne 19 % Mehrwertsteuer“ 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 31.3.2010 entschieden, dass eine Werbung 
mit der Angabe „Nur heute Haushaltsgroßgeräte ohne 19 % Mehrwertsteuer“ Verbraucher auch dann 
nicht in unangemessener und unsachlicher Weise bei ihrer Kaufentscheidung beeinflusst, wenn die 
Werbung erst am Tag des in Aussicht gestellten Rabattes erscheint.  
 
Die Richter sahen in der beanstandeten Werbung keine unsachliche Beeinflussung der Verbraucher. 
Abzustellen ist auf den mündigen Verbraucher, der – so der BGH – mit einem solchen Kauf-anreiz in 
rationaler Weise umgehen kann. Selbst wenn Verbraucher keine Gelegenheit zu einem ausführlichen 
Preisvergleich haben sollten, werden sie allein aufgrund der Werbung keine unüberlegten Kaufent-
schlüsse treffen. Das schließt die Möglichkeit ein, dass sich einzelne Verbraucher auch ohne Preisver-
gleich zu einem Kauf entschließen und dadurch riskieren, dass ihnen ein noch günstigeres Angebot 
eines Mitbewerbers entgeht.  
 
 
. Untersagung einer Nebentätigkeit  
 
Einem Arbeitnehmer ist während des rechtlichen Bestehens des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich 
jede Konkurrenztätigkeit zum Nachteil seines Arbeitgebers untersagt. Das gilt auch bei Nebentätigkei-
ten, sofern diesen nicht jede unterstützende Tätigkeit für das Konkurrenzunternehmen abgesprochen 
werden kann.  
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem eine Briefsortiererin mit 
15 Std./Woche bei der Deutschen Post AG beschäftigt war. Im Jahre 2006 teilte sie ihrem Arbeitgeber 
mit, sie übe frühmorgens eine Nebentätigkeit als Zeitungszustellerin mit einer Wochenarbeitszeit von 
6 Std. bei einem anderen Unternehmen aus. Dieses andere Unternehmen stellt nicht nur Zeitungen, 
sondern auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die Tätigkeit der Arbeitnehmerin beschränkt sich 
hier jedoch auf die Zustellung von Zeitungen. Die Deutsche Post AG hat der Briefsortiererin die Aus-
übung der Nebentätigkeit untersagt und beruft sich auf die einschlägige Tarifregelung, die die Unter-
sagung u. a. aus Gründen des unmittelbaren Wettbewerbs ermöglicht. Die Arbeitnehmerin macht da-
gegen insbesondere geltend, sie sei wegen ihrer Teilzeitbeschäftigung auf die Einnahmen aus der Ne-
bentätigkeit angewiesen. 
 
Das BAG kam hier zu dem Entschluss, dass die Briefsortiererin die betreffende Nebentätigkeit aus-
üben darf. Ob nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen auch bei untergeordneten Tätigkeiten 
jede Unterstützung eines Konkurrenzunternehmens verboten ist, erscheint zweifelhaft, kann aber da-
hinstehen. Die anwendbare Tarifregelung lässt eine Untersagung jedenfalls nur bei unmittelbarer 
Wettbewerbstätigkeit zu. Eine solche liegt nicht vor. Die nur untergeordnete wirtschaftliche Unterstüt-
zung des Konkurrenzunternehmens reicht nicht aus. 
 
 
Erwerbstätigkeit im Familienbetrieb während des Urlaubs 
 



Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätig-
keit leisten. Mit dieser gesetzlichen Regelung soll gewährleistet werden, dass er seinen Urlaub zu sei-
ner Erholung nutzt. 
 
Dabei ist zunächst jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jede Handlung verboten ist, die nicht zur Er-
holung führt, sondern lediglich eine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit untersagt. 
Das Verbot orientiert sich also nicht an der Tätigkeit als solcher. Erlaubt sind vielmehr auch alle frei-
willigen Tätigkeiten, die nicht auf Entgelterzielung gerichtet sind. Der geschützte Urlaubszweck liegt 
vielmehr darin, Freizeit zu haben, in der man nicht dem arbeitgeberseitigen Direktionsrecht unterliegt, 
sondern Tätigkeiten zur freien Entfaltung der Persönlichkeit verrichten kann, ohne die Vergütungs-
grundlage aus dem Arbeitsverhältnis zu verlieren. 
 
Eine unentgeltliche Mithilfe im Familienbetrieb, in einer Nebenerwerbslandwirtschaft oder einer ge-
meinnützigen Organisation widerspricht damit nicht dem Urlaubszweck, Freizeit selbstbestimmt nut-
zen zu können, ohne die wirtschaftliche Grundlage des Arbeitsverhältnisses zu verlieren. So darf z. B. 
nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 21.9.2009 ein Familienmitglied während des 
Urlaubs auf einem Weihnachtsmarkt an dem Verkaufsstand des Ehegatten helfen. 
 
 
Rechtliche Probleme für deutsche Reiseleiter in Mitgliedstaaten   
 
Weil der Beruf des Reiseleiters in Deutschland nicht reglementiert ist, können die Reiseleiter im Aus-
land u. U. Probleme bei der Berufsanerkennung bekommen. So gibt es in Deutschland keine Behörde, 
die ihnen ihre Berufserfahrung bescheinigen könnte. Einige Mitgliedstaaten tun sich schwer, Arbeit-
geberbescheinigungen oder Nachweise des Finanzamtes als gleichwertige Nachweise zu akzeptieren. 
 
Wenn ein Reiseleiter aus einem Land wie Deutschland stammt, in dem der Beruf nicht reglementiert 
ist, muss er nach Angaben der Bundesregierung nachweisen können, „dass er den Beruf mindestens 
zwei Jahre während der vorhergehenden zehn Jahre in diesem Mitgliedstaat ausgeübt hat, damit er die 
Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat, der den Beruf des Reiseleiters reglementiert hat, ausüben 
kann“. Reglementiert ist der Beruf des Reiseleiters in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Frank-
reich, Belgien, Österreich, Zypern und Malta.  
 
 
Versandkosten bei Widerruf des Vertrages 
 
Die Richtlinie über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz bestimmt, dass ein 
Verbraucher einen Vertragsabschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist von mindestens sieben 
Werktagen ohne Strafzahlung und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Übt der Verbraucher 
sein Widerrufsrecht aus, so hat der Lieferer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu 
erstatten. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts 
auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Einem Verbrau-
cher, der einen Vertragsabschluss im Fernabsatz widerruft, dürfen demnach die Kosten der Zusen-
dung der Ware nicht auferlegt werden. 
 
So stellte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 15.4.2010 fest, dass die Richtlinie einer 
nationalen Regelung entgegensteht, nach der der Lieferer in einem im Fernabsatz abgeschlossenen 
Vertrag dem Verbraucher die Kosten der Zusendung der Waren auferlegen darf, wenn dieser sein Wi-
derrufsrecht ausübt. Die Bestimmungen der Richtlinie zu den Rechtsfolgen des Widerrufs haben ein-
deutig zum Ziel, den Verbraucher nicht von der Ausübung seines Widerrufsrechts abzuhalten. Eine 
Auslegung, nach der es den Mitgliedstaaten erlaubt wäre, zuzulassen, dass im Widerrufsfall die Kos-
ten der Zusendung zulasten dieses Verbrauchers gingen, liefe diesem Ziel zuwider. 


